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Kreisschreiben Nr. 2009/ 03 
Richtlinie «Einsatz von GNSS bei der Bestimmung von Detailpunkten in der amtlichen 
Vermessung» 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie die Neuausgabe der Richtlinie «Einsatz von GNSS bei 
der Bestimmung von Detailpunkten in der amtlichen Vermessung» vom 3. Juni 2009. 
 
Aufgrund der rasanten Entwicklung der eingesetzten Technologien und der Teilrevision der 
Verordnungen der amtlichen Vermessung (VAV/TVAV), wurde die bestehende Richtlinie 
«Einsatz von GPS bei Detailpunktaufnahmen in der amtlichen Vermessung» vom 23. No-
vember 2001 durch eine Arbeitsgruppe ergänzt und angepasst. 
 
Die Richtlinie ist beim zukünftigen Einsatz von GNSS bei der Bestimmung von Detailpunkten 
in der amtlichen Vermessung zu berücksichtigen. 
 
Mit diesem Kreisschreiben wird die Richtlinie «Einsatz von GPS bei Detailpunktaufnahmen in 
der amtlichen Vermessung» vom 23. November 2001 sowie die Kreisschreiben Nr. 2002 / 01 
und Nr. 2006 / 01 des Vermessungsamtes aufgehoben und ersetzt. 
 
Weitere Exemplare können Sie von der Internetplattform www.cadastre.ch  Dokumentation 
 Publikationen herunterladen. 
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Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und Weiterleitung an die entsprechenden Angestellten 
bzw. Sachbearbeiter. Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Fritz Nick 
Kantonsgeometer 
 
Beilage erwähnt  


